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Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert 
wird (25. Novelle zum B-KUVG) 

28. April 1998 
Die NÖ Landesregierung hat in Ihrer Sitzung vom 111111111111111111111111111111. beschlossen, daß 

gegen den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall

versicherungsgesetz geändert wird (25: Novelle zum B-KUVG), keine Einwendungen 

erhoben werden. 

Der vorliegende Entwurf soll jedoch zum Anlaß genommen werden, darauf hinzuweisen, 

daß aufgrund der (programmatischen) Bestimmung des Art. 51 Abs. 5 NÖ Landesverfas

sung 1979 im Land Niederösterreich ein Landesrechnungshof eingerichtet werden soll, an 

deren Spitze gemäß Art 51 Abs. 4 leg. cit. der Landesrechnungshofdirektor steht. 

Analog zu § 1 Abs. 1 Z. 9 B-KUVG sollte dieser (wie der Präsident sowie der Vizepräsi

dent des Rechnungshofes) in die Kranken- und Unfallversicherung nach dem B-KUVG. 

einbezogen werden, um eine Gleichbehandlung zwischen den Kontrollorganen des 

Bundes und der Länder zu gewährleisten. 

Parteienverkehr: Dienstag 8 - 12 Uhr und 16 - 19 Uhr; St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 3 - Mistelbach 
zu erreichen mit: Wiesel-, Regional- und Citybus - Zufahrt: Parkgarage P 3 

zum Regionaltarif telefonisch erreichbar Ober die Telefon-Nr. Ihrer NÖ Bezirkshauptmannschaft, 
dann die Nr. 800 sowie die jeweilige Klappe des Bearbeiters bzw. mit Nr. 9 die Vermittlung 
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In diesem Sinne wird daher angeregt, den vorliegenden Entwurf zu ergänzen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ landesregierung 

Prokop 

landeshauptmann-Stv . 
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LAD1-VD-9306/37 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

NÖ Landesregierung 

Prokop 

Landeshauptmann-Stv. 
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